
sblatt für den Landkr Nummer 23 

Samstag, 26. Juni 1982 

V E R O R D N U N G  

des Landratsanites Starnberg Über den Schutz von 
flächenliafieii Naturdenhniilern vom 16. 4. 1982 

Aufgrund des Art. 9 Abs. 1 und 3 und des Art. 45 Abc. 1 Nr. 
4 i. V. m. Art. 37 Abs. 2 Nr. 3 des Bayer. Naturschutzgesetzes 
(BayNatSchG) erläßt das Landratsamt Starnberg folgende 
mit Schreiben der Regierung von Oberbayern vom 7. 6. 1982 
Nr. 820-8631-14-17/82 genehmigte 

V E R O R D N U N G :  

S c h u t z g e g e n s t ä n d e  

(1) 
Die in der Anlage 1 zu dieser Verordnung genannten Flächen 
werden als flächenhafte Naturdenkmäler unter Schutz gestellt. 

Die flächenhaflen Naturdenkmäler sind jeweils in einer Karte 
im Maßstab 1:5000 eingetragen (Anlage 2). Die Karte ist Be- 
standteil dieser Verordnung. 

S c h u t z z w e c k  

Die in Anlage 1 und 2 genannten Grundstücke sind als flä- 
chenhafte Naturdenkmäler zu schützen, da ihre Erhaltung we- 
gen ihrer hervorragenden Schönheit und ihrer ökologischen 
Bedeutung im öffenilichen Interesse liegt. 

5 3 
V e r b o t e  

( 1 )  
Nach Art. 9 Abs. 4 BayNatSchG ist es verboten, ohne Geneh- 
migung des Landratsamtes Starnberg - Untere Naturschutz- 
behörde - 
1. die flächenhaften Naturdenkmäler, insbesondere ihre Be- 

standteile, zu entfernen, zu zerstören oder zu verändern 
oder 

2. Eingriffe vorzunehmen, die zu einer Zerstörung, Verände- 
rung, Beschädigung oder Umgestaltung der flächenhaften 
Naturdenkmäler oder ihrer Bestandteile führen können. 

(2) 
Es ist deshalb vor allem verboten: 

1. bauliche Anlagen im Sinne der Bayer. ~auordnung  zu 
errichten, zu ändern, abzubrechen oder zu beseitigen, auch 
wenn dies keiner öffentlich-rechtlichen Erlaubnis bedarf. 

2. Bodcnbc;itt~udtcilc abziibnueri, Grabungen, Sprengungen 
oder Bohrungen vorzunehmen otler d ie  Bodcngestalt in - 
sonstiger Weise zu verändern, 

3. Straßen, Plätze, Wege oder Steige neu anzulegen oder 
bestehende zu verändern, 

4. Leitungen jeder Art zu errichten oder zu verlegen, 
5. die Wasserlaufe und Wasserfiächen sowie deren Ufer, den 

Grundwasserstand sowie den Zu- und Ablauf des Was- 
sers zu verandern, insbesondere oberirdisch oder unter- 
irdisch Wasser zu entnehmen oder neue Gewasser anzu- 
legen, 

6. Wasserpflanzen oder Ufergehölze zu entfernen oder zu 
beschädigen oder Uferröhrichte zu beseitigen, 

7. die Lebensbereiche (Biotope) der Tiere und Pflanzen zu 
stören oder nachteilig zu verändern, insbesondere sie 
durch chemische oder mechanische Maßnahmen zu beein- 
flussen, 

8. Piianzen einzubringen oder Tiere auszusetzen, 
9. Pflanzen oder Pflanzenbestandteile zu entnehmen oder zu 

beschädigen oder deren Wurzeln, ICnollen oder Zwiebeln 
auszureißen, auszugraben oder mitzunehmen, 

10. freilebenden Tieren nachzustellen, sie zu fangen oder zu 
toten, Brut- und Wohnstätten oder Gelege solcher Tiere 
fortzunehmen oder zu beschädigen, 

11. Erstaufforstungen oder sonstige Gehölzpflanzungen vor- 
zunehmen, 

12. Sachen jeder Art im Gelände zu lagern, 
13. Feuer anzumachen, 
14. Drainungen durchzuführen, 

15. Streuwiesen oder Verlandungsbereiche zu entwässern, 
umzubrechen, in Intensivgrünland umzuwandeln, zu be- 
weiden, zu düngen oder aufzuforsten, 

16. Bild- oder Schrifttafeln anzubringen, 
17. eine andere als die nach 4 zugelassene wirtschaftliche 

Nutzung auszuüben, 
18. außerhalb der dem öffentlichen Verkehr gewidmeten 

Straßen und Wege mit Fahrzeugen aller Art zu fahren 
oder diese dort abzustellen sowie außerhalb der zugelas- 
senen Wege zu reiten; dies gilt nicht für das Fahrradfah- 
ren auf privaten Straßen und Wegen, 

19. zu zelten, 
20. zu lärmen oder Tonübertragungs- oder Tonwiedergabe- 

geräte zu benuizen. 

Unbei-ührt bleiben sonstige Verbote, insbesondere das Verbot 

1. Tiere mutwillig zu beunruhigen oder zu belästigen (Art. 
16 BayNatScliG), 

2. Abfälle entgegen den abfallrechtlichen Vorschriften zu be- 
seitigen (3 4 Ablallbeseitigungsgesetz), 

3. Schießübungen, Manöver oder gleichartige Ubungen ab- 
zuhalten (§ 68 Abs. 2 Nr. 3 Bundesleistuilgsgesetz), 

4. Gewässer zu verunrejiiigeii (3 324 Strafgesetzbuch) 

A u s n a h m e n  

Ausgenommen von den Verboten nach Art. 9 Abs. 4 Bay- 
NatSchG und 9 3 dieser Verordnung sind 

1. die ordnungsgeinäße landwirtschaftliche Bodennutzung im 
bisherigen Umfang in Form der einmähdigen Grünland- 
nutzung, ohne Dungung und Beweidung; 

2. die rechtmäßige Ausübung der Jagd und Fischerei, sowie 
Maßnahmen des Jagd- und Fischereiscliutzes; 

3. die Unterhaltung der Gewässer im gesetzlich zulässigen 
Umfang, soweit die Maßnahmen in1 Einvernehmen mit 
der Unteren Naturschutzbehörde erfolgen; 

4. das Aufstellen oder Anbringen von Zeichen oder Schildern, 
die auf den Schutz oder die Bedeutung des Gebietes hin- 
weisen oder von Wegmarkieiungen, Warntafeln, Ortshin- 
weisen, Sperrzeichen oder sonstigen Absperrungen, wenn 
die Maßnahme auf Veranlassung des Landratsamtes Starn- 
berg als Unterer Naturschutzbehörde erfolgt; 

5. die zur Erhaltung der Funktionsfähigkeit des Schutzgebie- 
tes notwendigen und von1 Landratsamt Starnberg als Un- 
terer Naturschutzbehörde angeordneten Uberwachungs-, 
Schutz- und Pflegemaßnahmeii; 

G e n e h m i g u n g e n  

Das Landratsamt Starnberg - Untere Naturschutzbehörde - 
kann im Einzelfall eine Genehmigung nach 3 3 Abs. 1 dieser 
Verordnung erteilen, wenn 

1. überwiegende Gründe des allgemeinen Wohls die Geneh- 
migung erfordern oder 

2. die Befolgung der Verbote zu einer offenbar nicht beab- 
sichtigten Härte führen würde und die Abweichung mit 
den öffentlichen Belangen in1 Sinne des BayNatSchG, ins- 
besondere mit den Zwecken der flächenhaften Naturdenk- 
mäler ( 5  2) vereinbar ist. 

Die Genehmigung kann unter Auflagen, unter Bedingungen 
oder befristet erteilt werden. Zur Gewährleistung der Erfül- 
lung dieser Nehenbestimmungen kann eine angemessene 
Sicherheitsleistung gefordert werden. 

(3) 
Im übrigen gilt Art. 49 Abs. 3 BayNatSchG entsprechend. 

A n z e i g e p f l i c h t  

Die Eigentümer und Besitzer von Grundstücken innerhalb 
der Grenzen der flächenhaften Naturdenkmäler haben gemäß 
Art. 50 Abs. 1 ~ a ~ N a t S c h 6  erhebliche Schäden und Mängel 
an diesen unverzüglich dem Landratsamt Starnberg - Un- 
tere Naturschutzbehörde - anzuzeigen. Die Anzeige kann 
auch bei der Gemeinde abgegeben werden. Die Gemeinde ist 
verpflichtet, die Anzeige unverzüglich an das Landratsamt 
Starnberg - Untere Naturschutzbehörde - weiterzuleiten. 

Z u w i d e r h a n d l u n g e n  

Nach 5 304 Strafgesetzbuch wird mit Freiheitsstrafe bis zu 3 
Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, wer rechtswidrig Natur- 
denkmäler beschädigt oder zerstört. Der Versuch ist strafbar. 

Vach Art. 52 Abs. 1 Nr. 2 BayNatSchG kann mit Geldbuße 
bis zu fünfzigtausend Deutsche Mark belegt werden, wer 
vorsätzlich oder fahrlässig entgegen Art. 9 Abs. 4 BayNatSchG 
ind 5 3 Abs. 1 Nr. 1 dieser Verordnung die flächenhaften 
Naturdenkmäler, insbesondere ihre Bestandteile ohne Geneh- 
nigung entfernt, zerstört oder verändert. 

(3) 
Nach Art. 52 Abs. 1 Nr. 4 BayNatSchG kann mit Geldbuße 
~ i s  zu fünfzigtausend Deutsche Mark belegt werden, wer vor- 
jätzlich oder fahrlässig entgegen § 3 Abs. 1 Nr. 2 dieser Ver- 
~rdnung ohne Genehmigung Eingriffe vornimmt, die zu einer 
Zerstömng, Veränderung, Beschädigung oder Umgestaltung 
ier flächenhaften Naturdenkmäler oder ihrer Bestandteile 
'Ehren können oder wer entgegen 5 3 Abs. 2 dieser Verord- 
lung ohne Genehmigung 

Ifd. Nr. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

0 

! 1 

1. bauliche Anlagen jm Sinne der Bayer. Bauordnung errich- 
tet, ändert, abbricht oder beseitigt, auch wenn dies keiner 
öffentlich-rechtlichen Erlaubnis bedarf, 

2. Bodenbestandteile abbaut, Grabungen, Sprengungen oder 
Bohrungen vornimmt oder die Bodengestaltung in son- 
stiger Weise verändert, 

3. Straßen, Plätze, wege oder Steige neu anlegt oder be- 
stehende verändert, 

4. Leitungen jeder Art errichtet oder verlegt. 
5. die Wasserläufe und Wasserflächen sowie deren Ufer, den 

Grundwasserstand sowie den Zu- und Ablauf des Was- 
sers verändert, insbesondere oberirdisch oder unterirdisch 
Wasser entnimmt oder neue Gewässer anlegt, 

6. Wasserpflanzen oder Ufergehölze entfernt oder beschä- 
digt oder TTferröhrichte beseitigt, 

7. die Lebensbereiche (Biotope) der Tiere und Pflanzen stört 
oder nachteilig verändert, insbesondere sie durch che- 
mische oder mechanische Maßnahmen beeinflußt, 

8. Pflanzen einbringt oder Tiere aussetzt, 
9. Pflanzen oder Pflanzenbestandteile entnimmt oder De- 

schädigt oder deren Wurzeln, Knollen oder Zwiebeln 
ausreißt, ausgräbt oder mitnimmt, 

10. freilebenden Tieren nachstellt, sie fängt oder tötet, Brut- 
und Wohnstätten oder Gelege solcher Tiere fortnimmt 
oder beschädigt, 

11. Erstaufforstungen oder sonstige Gehölzpflanzungen vor- 
nimmt, 

12. Sachen jeder Art im Gelände lagert, 

13. Feuer anmacht, 
14. Drainungen durchführt, 
15. Streuwiesen oder Verlandungsbereiche entwässert, um- 

bricht, in Intensivgrünland umwandelt, beweidet, düngt 
oder aufforstet, 

16. Bild- oder Schrifttafeln anbringt, 
17. eine andere als die nach 0 4 zugelassene wirtschaftliche 

Nutzung ausübt, 
18. außerhalb der dem öffentlichen Verkehr gewidmeten 

Straßen und Wege mit Fahrzeugen aller Art fährt oder 
diese dort abstellt sowie außerhalb der zugelassenen, We- 
ge reitet; dies gilt nicht für das Fahrradfahren auf pn- 
vaten Straßen und Wegen, 

19. zeltet, 
Z0. lärmt oder Tonübertragungs- oder Tonwiedergabegeräte 

benutzt. 

(4) 

\Ta& Art. 52 Abs. 2 Nr. 7 BayNatSchG kann mit Geldbuße 
~ i s  zu zwanzigtausend Deutsche Mark, in besonders schweren 
?ällen bis zu fünfzigtausend Deutsche Mark, belegt werden, 
Ner vorsätzlich oder fahrlässig eine vollziehbare Auflage 
lach 8 5 Abs. 2 Satz 1 dieser Verordnung nicht erfüllt. 

(5 )  

Vach Art. 52 Abs. 2 Nr. 4 BayNatSchG kann mit Geldbuße 
lis zu zwanzigtausend Deutsche Mark, in besonders schweren 
Wlen bis zu fünfzigtausend Deutsche Mark, belegt werden, 
ver vorsätzlich oder fahrlässig entgegen 5 6 dieser Verord- 
iung in Verbindung mit Art. 50 Abs. 1 BayNatSchG die dort 
rorgeschriebene Anzeige nicht unverzüglich erstattet. 

I n k s a f t t r e t e n  

Xese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung 
n Kraft. 

Starnberg, 19. April 1982 

LANDRATSAMT STARNBERG 

i. A. gez. d e T a i l l e z , Oberregierungsrat 

Anlage 1 zur Verordnung des Landratsamtes Starnberg 

über den Schutz von flächenhaften Naturdenkmälern im Landkreis Starnberg 
vom 16. 4. 1982 

Bezeichnung 

Unteres Moos 

Mesnerbichl und 
Rauhenberg 

Unteres Eichtal 

Sprung1 

Grafraiher Holz 

Teufelswiese 

Lußwiesen 

Im Hadorfer Feld 

Schlagberg 

Akeleienwiese 

a) Gemeinde 
b) Gemarkung 

a) Andechs 
b) Erling-Andech! 

a) Pöclring 
b) Ascliering 

a) Andechs 
b) Erling-Andech: 

a) Andechs 
b) Frieding 

a) Feldafing 
b) Feldafing 

a) Gilching 
b) Gilching 

a) Herrsching 
b) Breitbrunn 

a) Pöclring 
b) Maising 

a) Pöcking 
b) Maising 

a) Tutzing 
b) Traubing 

a) Weßling 
b) Hochstadt 

Flurnurnrner(n) / T = Teilfläche / Eigentümer 

585 T - Claudia und Leo Metz, Mühlstraße 8, 8138 Andech 
586 T - Klostergutsverwaltung, Bergstraße 2, 8138 Andech 

975 T - Stadt Starnberg 
978 T - Freistaat Bayern, Justizverwaltung 

1364 - Bund Naturschutz in Bayern 
1393 T - Pfarrpfründestiftung Erling 

19112 - Bund Naturschutz in Bayern e. V. 

1121 T - Freistaat Bayern, Forstverwaltung 

2334 T - Gemeinde Gilching 

77513 T - Herrmann Breitenberger, Rauscher Weg, 
8036 Breitbrunn 
77515 T - Martin Mitz, Wörthseestr. 14, 8036 Breitbrunn 

61812, 622 - Robert Knorr, Cuvilli6sstraße 7, 8000 München 
623 T - Erbengemeinschaft Wachter, Maising Nr. 14, 
8134 Pöclting 

125 - Filialkirchenstiftung Maising, 8134 Pöclcing-Maising 

2242 Franz und Magdalena Math'eis, Buttlerweg 10, 
8132 Traubing 

583 T - Landeshauptstadt München 
585 T - Johann Kreitn~aier jun., Riedbergweg 9, 
8031 Hochstadt 

Größe 
in ha 

Ca. 1,7400 

ca. 0,1870 

ca. 1,6630 

0,1719 

0,4860 

0,4890 

Ca. 0,6000 

ca. 4,3277 

0,1090 

3,0370 

0,3735 

drefahl
Hervorheben



tt für den Lan 
Anlage 2 zur Verordnung des Landratsamtes Starnberg über den Schutz von flächenhaften Naturdenkmälern im Landkreis Starnberg vom 16. 4. 1982 (11 Lagclrarlen M 15000) 

Ausschnitt aus den Flurkarten 
sw VIII112 - SW v111/13 
Fläche Nr. 1 „Bäreneich" 

Ausschnitt aus der Flurkarte 
sw XI110 
Fläche Nr. 5 „SprunglU 

Ausschnitt aus der Flurkarte 
SW V1119 
Fläche Nr. 9 ,,Im Hadorfer Feld" 

Ausschnitt aus der Flurkarte 
sw VIII/11 
Fläche Nr. 2 .,Unteres Moos" 

Ausschnitt aus der Flurlcarte 
SW 1/11 
Fläche Nr. 6 „Grafrather Holz" 

Ausschnitt aus der Flurlcarte 
SW X/13 
Fläche Nr. 3 „Mesnerbichl und Raulienberg" 

Ausschnitt aus der Flurkarte 
sw V1112 
Fläche Nr. 4 ,,Unteres Eichtal" 

Ausschnitt aus den Flurkarten 
sw XI10 - SW XI110 

I ', ' * ,  Fläche Nr. 7 „Teufelswiese" 

Ausschnitt aus den Flurkarien 
sw VIII/lO - SW 1x110 
Fläche Nr. 8 „Lußwiesen" 

Ausschnitt aus der Flurkarte 
sw V111 
Fläche Nr. 11 „AkeleienwieseU 

.- - -- 

Zmpn.eusum: 

Herausgeber: Landrateamt Stambe~g; verantinrocll.i~ch: Landra4 
Dr. Rudolf Widmann; Redaktion: Alberb Paiilre; Sat.zhersteBRunig 

Druckereii Josef Jä~erhuber. Stairnbesg. 
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